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Besetzung 
 Einzelrichter Mathias Lanz, 

mit Zustimmung von Richterin Roswitha Petry;   

Gerichtsschreiber Lukas Rathgeber. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), 

Kolumbien,  

(…),   

Beschwerdeführer,  

  

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration (SEM), 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Asyl und Wegweisung (beschleunigtes Verfahren);  

Verfügung des SEM vom 20. Januar 2026 / N (…). 
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Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, 

dass der Beschwerdeführer in Begleitung seines Vaters und seiner Part-

nerin am 27. November 2025 in der Schweiz um Asyl nachsuchte, 

dass er am 9. Januar 2026 vertieft zu seinen Asylgründen angehört wurde, 

dass der Beschwerdeführer vortrug, er sei kolumbianischer Staatsangehö-

riger, in Bogota geboren und habe nach seinem Schulabschluss verschie-

dene Tätigkeiten ausgeübt, 

dass er zur Begründung seines Asylgesuches im Wesentlichen eine Re-

flexverfolgung wegen der Probleme seines Vaters mit einer paramilitäri-

schen Gruppierung geltend machte, 

dass sein Vater in Venezuela im Gefängnis gewesen sei und um freigelas-

sen zu werden, Personen habe verraten müssen, welche Paramilitärs ge-

wesen seien, 

dass dieser nach seiner Rückkehr in B._______ gelebt habe und aufgrund 

von Drohungen durch Paramilitärs nach C._______ gezogen sei,  

dass der Beschwerdeführer im Dezember 2018 zu seinem Vater nach  

C._______ gezogen sei und ihm bei der Arbeit geholfen habe,  

dass sein Vater auch in C._______ Drohungen erhalten habe und den Be-

schwerdeführer wegen Sicherheitsbedenken wieder nach Bogota ge-

schickt habe,  

dass er (der Beschwerdeführer) in der Zeit danach auch in Bogota über-

wacht beziehungsweise verfolgt worden sei, weshalb er mehrmals den 

Wohnort und die Arbeitsstelle gewechselt habe,  

dass er im September 2025 von zwei bewaffneten Personen überfallen so-

wie bedroht worden und ihm danach klar gewesen sei, dass sein Leben in 

Gefahr sei,  

dass er die Vorfälle nicht bei der Polizei oder der Armee angezeigt habe, 

da sein Aufenthaltsort bei einer Anzeige bekannt geworden wäre,  

dass seine Partnerin ebenfalls Probleme mit einer bewaffneten Gruppie-

rung habe, er jedoch nicht wisse mit welcher und von ihren Problemen nicht 

direkt betroffen gewesen sei, 
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dass er am 23. November 2025 nach Madrid geflogen und am 26. Novem-

ber 2025 mit seiner Partnerin und seinem Vater in die Schweiz eingereist 

sei,  

dass der Beschwerdeführer seinen kolumbianischen Reisepass, seine 

Identitätskarte, ein Flugticket und einen Führerschein zu den Akten reichte, 

dass ein Entwurf des Asylentscheids der damaligen Rechtsvertretung mit-

samt den entscheidrelevanten Akten am 16. Januar 2026 zur Stellung-

nahme ausgehändigt wurde und eine solche am selben Tag bei der Vor-

instanz einging,  

dass das SEM mit gleichentags eröffneter Verfügung vom 20. Januar 2026 

die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneinte, sein Asylge-

such abwies und die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Wegwei-

sungsvollzug anordnete,  

dass das SEM das Asylgesuch seines Vaters ebenfalls mit Verfügung vom 

20. Januar 2026 abwies, 

dass der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 28. Januar 2026 (Postein-

gang) gegen die ihn betreffende Verfügung beim Bundesverwaltungsge-

richt Beschwerde erhob, 

dass er beantragt, es sei die Verfügung des SEM vom 20. Januar 2026 

aufzuheben, seine Flüchtlingseigenschaft anzuerkennen und ihm sei Asyl 

zu gewähren, 

dass eventualiter beantragt wird, es sei die vorläufige Aufnahme anzuord-

nen, 

dass sein Vater ebenfalls Beschwerde gegen seinen ablehnenden Asylent-

scheid erhob (E-642/2026), 

dass das Bundesverwaltungsgericht den Eingang der Beschwerde mit 

Schreiben vom 29. Januar 2026 bestätigte,  

dass der Beschwerdeführer seine Beschwerdeschrift am 30. Januar 2026 

erneut einreichte,  

 



E-638/2026 

Seite 4 

und zieht in Erwägung, 

dass das Bundesverwaltungsgericht auf dem Gebiet des Asyls – in der Re-

gel und auch vorliegend – endgültig über Beschwerden gegen Verfügun-

gen (Art. 5 VwVG) des SEM entscheidet (Art. 105 AsylG [SR 142.31] i.V.m. 

Art. 31–33 VGG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG),  

dass der Beschwerdeführer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom-

men hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist, ein 

schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Ände-

rung hat und daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert ist (Art. 105 

AsylG und Art. 48 Abs. 1 VwVG),  

dass somit auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzu-

treten ist (Art. 108 Abs. 1 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG),  

dass das vorliegende Beschwerdeverfahren aufgrund des engen sachli-

chen und familiären Zusammenhangs mit jenem seines Vaters  

(E-642/2026) koordiniert zu behandeln ist,  

dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen 

Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des 

Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5),  

dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher 

Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters zu entscheiden ist 

(Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich – wie nachfolgend aufgezeigt – um ein 

solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu be-

gründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG),  

dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel ver-

zichtet wurde, 

dass der Beschwerdeführer zwar moniert, das SEM habe den realen und 

aktuellen Kontext politischer Gewalt in Kolumbien nicht korrekt gewürdigt, 

er jedoch keine hinreichend substantiierten formellen Rügen formuliert,  

dass die Frage, inwieweit die Beweiswürdigung, die asylrechtliche Rele-

vanz der Vorbringen oder die Lageeinschätzung des SEM betreffend Ko-

lumbien zutreffend sind, nicht das rechtliche Gehör oder die Erstellung des 

Sachverhalts betrifft, sondern die materielle rechtliche Würdigung der Sa-

che,  
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dass der Umstand, dass das SEM zu einer anderen Einschätzung kommt 

als vom Beschwerdeführer gefordert, nicht auf eine ungenügende oder un-

vollständige Sachverhaltsabklärung schliessen lässt,  

dass keine Gründe ersichtlich sind, die für eine Rückweisung der Sache an 

die Vorinstanz sprechen, 

dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 

AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im 

Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali-

tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 

politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder be-

gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 

Abs. 1 AsylG),  

dass die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft 

zu machen ist (Art. 7 AsylG),  

dass das SEM seinen Asylentscheid im Wesentlichen damit begründet, die 

Vorbringen des Beschwerdeführers hielten vor allem den Anforderungen 

an die Flüchtlingseigenschaft nicht stand, 

dass die Bedrohung des Beschwerdeführers durch eine nichtstaatliche be-

waffnete Gruppierung aufgrund der Probleme seines Vaters nicht asylrele-

vant sei, da es der Beschwerdeführer unterlassen habe, staatlichen Schutz 

in Anspruch zu nehmen, 

dass die kolumbianischen Behörden grundsätzlich willens und in der Lage 

seien, in solchen Fällen ihren Bürgern mit rechtstaatlichen Mitteln Hilfe an-

zubieten und nicht erkennbar sei, weshalb diese Regelvermutung vorlie-

gend nicht zutreffen würde,  

dass der Beschwerdeführer es nicht einmal versucht habe, den in seinem 

Heimatland verfügbaren Schutz in Anspruch zu nehmen, 

dass zudem fraglich sei, ob überhaupt eine begründete Furcht vorliege, 

was jedoch aufgrund der staatlichen Schutzfähigkeit offengelassen werden 

könne,  

dass der Beschwerdeführer in seiner Rechtsmitteleingabe im Wesentli-

chen die Vorbringen aus dem erstinstanzlichen Verfahren wiederholt, 
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dass er erneut auf die allgemeine politische Situation und die Sicherheits-

lage im Kolumbien sowie auf fehlenden staatlichen Schutz hinwies,  

dass die Drohungen im Jahr 2018 und die damit zusammenhängenden er-

zwungenen Wohn- und Arbeitsortswechsel eine innerstaatliche Zwangs-

vertreibung darstellen würden,  

dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass 

das SEM in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkennt-

nis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforde-

rungen von Art. 3 AsylG nicht zu genügen vermögen,  

dass auf die Erwägungen des SEM verwiesen werden kann und es dem 

Beschwerdeführer nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges 

entgegenzusetzen, 

dass in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen ist, dass es sich 

bei der vorgetragenen Bedrohung durch eine bewaffnete Gruppierung (pa-

ramilitärische Gruppen und Guerilla) um eine Verfolgung durch Dritte han-

delt,  

dass bei nichtstaatlicher Verfolgung der flüchtlingsrechtliche Schutz sub-

sidiär ist und voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder 

Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfol-

gung erfährt, 

dass der Schutz als ausreichend gilt, wenn eine funktionierende Schutzinf-

rastruktur zur Verfügung steht und diese dem Betroffenen zugänglich ist 

(vgl. BVGE 2011/51 E. 7.1-7.4 m.w.H.), 

dass das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Praxis – ohne die prekäre 

Sicherheitslage in verschiedenen Gegenden Kolumbiens zu verkennen – 

von der grundsätzlichen Schutzfähigkeit und vom Schutzwillen der kolum-

bianischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden ausgeht (vgl. Urteile des 

BVGer D-2139/2022 und D-5234/2023 vom 22. April 2025 E. 7.3.2;  

E-2047/2025 vom 2. April 2025 E. 6.2; D-5208/2024 vom 4. September 

2024 E. 5.3.2; je m.w.H.), 

dass die vom Beschwerdeführer geschilderte Sicherheitslage in Kolumbien 

an der Einschätzung des Gerichtes zur Schutzfähigkeit und Schutzwillig-

keit der kolumbianischen Behörden nichts zu ändern vermag,  
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dass aus den Akten auch keine Hinweise hervorgehen, weshalb im vorlie-

genden Fall nicht von der Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der kolum-

bianischen Behörden auszugehen sein sollte,  

dass die Ausführungen in der Beschwerdeschrift zur fehlenden Schutzfä-

higkeit und Schutzwilligkeit der kolumbianischen Behörden rein spekulati-

ver Natur sind und weder der Beschwerdeführer noch sein Vater es je ver-

sucht haben, den Schutz der Behörden in Anspruch zu nehmen,  

dass ohnehin keine Garantie für einen langfristigen individuellen Schutz 

vor nichtstaatlicher Verfolgung verlangt werden kann, gelingt es doch kei-

nem Staat, jederzeit und überall die absolute Sicherheit seiner Bürgerinnen 

und Bürger zu gewährleisten (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer  

D-2738/2024 vom 20. August 2024 S. 4 m.w.H.), 

dass dem Beschwerdeführer zuzumuten ist, im Bedarfsfall den Schutz der 

kolumbianischen Behörden vor nichtstaatlicher Verfolgung auszuschöp-

fen, 

dass den ergänzenden Ausführungen der Vorinstanz ausdrücklich zuzu-

stimmen ist, wonach der Beschwerdeführer keine näheren Angaben zu 

den ihn überwachenden oder bedrohenden Personen machen konnte und 

es keine konkreten Hinweise für einen Zusammenhang der Ereignisse in 

C._______, Bogota und Venezuela gebe, sodass es fraglich sei, ob ein 

ernsthaftes Verfolgungsinteresse am Beschwerdeführer beziehungsweise 

eine begründete Furcht vor Verfolgung überhaupt bestehe,  

dass die auf Beschwerdeebene geltend gemachten Ausführungen zur in-

nerstaatlichen Zwangsvertreibung vor diesem Hintergrund ins Leere zie-

len,  

dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigen-

schaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die 

Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat,  

dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den 

gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da der Beschwer-

deführer insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz 

noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt 

(Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je 

m.w.H.),  

dass ferner auch das noch nicht rechtskräftig abgeschlossene Asylverfah-

ren seiner Partnerin das Absehen von der Wegweisung nicht gebietet, 
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wobei der Beschwerdeführer weder in seiner Stellungnahme noch in seiner 

Beschwerdeschrift vorbringt, es handle sich um eine schützenswerte Be-

ziehung im Sinne von Art. 8 EMRK oder Art. 44 AsylG, 

dass die seit April 2024 bestehende Beziehung zwischen dem Beschwer-

deführer und seiner Partnerin seit Januar 2025 unverheiratet in einem ge-

meinsamen Haushalt gelebt wird, weshalb (noch) nicht von einer gefestig-

ten, eheähnlichen Gemeinschaft (siehe dazu etwa Art. 1a Bst. e der Asyl-

verordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]; Urteil des BGer 

2C_427/2025 vom 18. August 2025 E. 4.1 m.w.H.) auszugehen ist und der 

Grundsatz der Einheit der Familie einer (von der Partnerin getrennten) 

Wegweisung des Beschwerdeführers nicht entgegensteht (vgl. Urteil des 

BVGer E-1397/2025 vom 28. August 2025 E. 6.5.1 m.H. auf Entscheidun-

gen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission  

[EMARK] 1995 Nr. 24 E. 7 und E. 11),  

dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestim-

mungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Weg-

weisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 

AsylG; Art. 83 Abs. 1–4 AIG [SR 142.20]), 

dass bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernis-

sen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweis-

standard wie bei der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, allfällige Weg-

weisungsvollzugshindernisse sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis 

möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. 

BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.),  

dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen 

völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 

Abs. 3 AIG), da nach den vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf 

eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 

AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhalts-

punkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behand-

lung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind,  

dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar 

erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen 

wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage kon-

kret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), 
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dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunfts-

staat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete 

Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, 

dass in Kolumbien weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allge-

meiner Gewalt herrscht und der Vollzug von Wegweisungen praxisgemäss 

als generell zumutbar zu erachten ist (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer  

D-5012/2025 vom 31. Juli 2025 E. 8.4.2 m.w.H.).  

dass der Beschwerdeführer über ein familiäres und soziales Netzwerk in 

Kolumbien verfügt und er mit seinem ebenfalls ausreisepflichtigen Vater, 

der mit ihm in die Schweiz eingereist ist, nach Kolumbien zurückreisen 

kann,  

dass auch keine gravierenden gesundheitlichen Probleme geltend ge-

macht wurden oder ersichtlich sind,  

dass es dem Beschwerdeführenden obliegt, sich die für die Rückkehr al-

lenfalls benötigten Reisedokumente zu beschaffen (Art. 47 Abs. 1 AsylG; 

vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als 

möglich zu bezeichnen ist, 

dass die Anordnung der vorläufigen Aufnahme somit ausser Betracht fällt 

(Art. 83 Abs. 1-4 AIG), 

dass nach dem Gesagten die angefochtene Verfügung zu bestätigen und 

die eingereichte Beschwerde als offensichtlich unbegründet abzuweisen 

ist, 

dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 1’000.– 

(Art. 1–3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-

schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) 

dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 

 

(Dispositiv nächste Seite) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 1’000.– werden dem Beschwerdeführer auf-

erlegt. 

3.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale 

Migrationsbehörde. 

 

Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: 

  

Mathias Lanz Lukas Rathgeber 

 

 

Versand: 


